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PRÄAMBEL 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 40 „Industriegebiet Süd“ erfolgte im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB). 

Anlass der Planung war die Errichtung eines medizinischen Versorgungszentrums auf 
einer brachgefallenen und ehemals durch die Feuerwehr genutzten Fläche in Kalten-
kirchen. Damit soll u.a. auch der Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung 
entsprochen werden. Weiterhin werden die Anforderungen des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB 
zu den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 
der Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung erfüllt. 

Für die Stadt Kaltenkirchen gelten aufgrund des demographischen Wandels und der 
damit einhergehenden Alterung der Gesellschaft erhöhte Anforderungen zur Siche-
rung der allgemeinen Daseinsvorsorge. Dazu gehört, aufgrund der bereits heute be-
stehenden Unterversorgung auf der Ebene der ärztlichen Versorgung, der Ausbau der 
medizinischen Infrastruktur in Kaltenkirchen. 

Zur Erweiterung der Einrichtungen ärztlicher Versorgungsdienstleistungen sind vor-
handene Nachverdichtungspotenziale zu identifizieren und zu nutzen. Dabei ist die 
Innenentwicklung gemäß dem § 1 Abs. 5 und 6 BauGB und gemäß der Bodenschutz-
klausel § 1a BauGB der Außenentwicklung vorzuziehen. 

Um die Realisierung eines medizinischen Versorgungszentrum planungsrechtlich ab-
bilden zu können, wurde die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplans erforder-
lich. 

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen 
des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennut-
zungsplan geändert oder ergänzt ist. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Gemeindegebiets darf nicht beeinträchtigt werden. Der Flächennutzungsplan wird da-
her im Wege der Berichtigung im Rahmen dieser Flächennutzungsplanberichtigung 
angepasst. 

Die Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über 
die Aufstellung von Bauleitplänen keine Anwendung finden. Sie erfolgt ohne Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung, beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf nicht 
der Genehmigung. 

Darstellungen des Flächennutzungsplans 

Die bisherigen Darstellungen des Flächennutzungsplans hat eine Fläche für den Ge-
meindebedarf mit der Zweckbestimmung Feuerwehr umfasst. Zukünftig wird im be-
richtigten Flächennutzungsplan ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Medinizi-
nische Versorgung dargestellt. 

  






